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Dieser Projektantrag zur Genehmigung für neu zu schaffende Kapazität an der 

Marktraumgrenze Polen (E-Gas Transmission System) und Deutschland (Trading Hub 

Europe1), wird bei der jeweiligen nationalen Regulierungsbehörde gestellt und enthält 

einen gemeinsamen Projektvorschlag für den Netzkopplungspunkt GCP GAZ­

SYSTEM/ONTRAS, erarbeitet von folgenden Netzbetreibern: 

Operator Gazociagów Przesyłowych ONTRAS 

GAZ - SYSTEM S.A. Gastransport GmbH 

ul. Mszczonowska 4 Maximilianallee 4 

02-337 Warschau 04129 Leipzig 

Polen Deutschland 

1 Im Folgenden als „THE” bezeichnet. THE ist das gesamtdeutsche Marktgebiet ab zum 1. Oktober 2021. 
2 



   

 
 

 

      

     

  

     

     

  

   

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 
   

 

Gemäß Artikel 28 (1) NC CAM legt ONTRAS hiermit der Bundesnetzagentur und GAZ­

SYSTEM dem Präsidenten des Energy Regulatory Office (URE) den Projektvorschlag für 

neu zu schaffende Kapazitäten für den Netzkopplungspunkt GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS 

für die Marktraumgrenze Polen (E-Gas Transmission System2) und THE zur Genehmigung 

vor. Der Grenzübergangspunkt (GÜP) GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS verbindet die beiden 

Marktgebiete. 

In diesem Dokument werden folgende Abkürzungen verwendet: 

 NC CAM = Verordnung (EU) 2017/459 der Kommission 

 NC TAR = Verordnung (EU) 2017/460 der Kommission 

2 Im Folgenden wird die Bezeichnung des polnischen Systems ohne den Zusatz „E-Gas Transmission System” 
verwendet. 
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1. Einleitung zum Projektantrag für neu zu schaffende Kapazität 

Die Fernleitungsnetzbetreiber GAZ-SYSTEM und ONTRAS haben unverbindliche Anfragen 

nach fester Kapazität für den GÜP GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS für zukünftige Zeiträume 

erhalten. 

Die folgende aggregierte unverbindliche Kapazitätsanfrage für feste Kapazität wurde 

final an die ONTRAS übermittelt und für die weitere Analyse verwendet: 

Von 

EXIT-
Kapazität 

Nach 

ENTRY-
Kapazität 

GWJ Höhe 

(kWh/h)/y 

Anfrage an 
andere TSO 
übermittelt? 

Zusatz­
information 

(z.B. 
Kapazitätstyp) 

Polen THE 2021/22 
– 

2035/36 

2.025.676 Ja, an OGP 
GAZ-SYSTEM S.A. 

Feste frei 
zuordenbare 

Kapazität 

Die folgende aggregierte unverbindliche Kapazitätsanfrage für feste Kapazität wurde 

an die GAZ-SYSTEM übermittelt und für die weitere Analyse verwendet: 

Von 

EXIT-
Kapazität 

Nach 

ENTRY-
Kapazität 

GWJ Höhe 

(kWh/h)/y 

Anfrage an 
andere TSO 
übermittelt? 

Zusatz­
information 

(z.B. 
Kapazitätstyp) 

Polen THE 2021/22 
– 

2035/36 

1.468.176 Ja, an 
ONTRAS 

Gastransport 
GmbH 

Feste frei 
zuordenbare 

Kapazität 

Ursprünglich wurde neu zu schaffende Kapazität in Höhe von 1.468.176 kWh/h bei den 

beiden Fernleitungsnetzbetreibern angefragt und entsprechend im gemeinsamen 

Marktnachfragereport dargestellt. Diese Nachfrage würde allerdings zu 

unterschiedlichen Kapazitätshöhen auf den beiden Seiten des GÜP führen und wäre 

nicht in Übereinstimmung mit der Intention der unverbindlichen Anfrage, die 

Kapazitätshöhen anzupassen. Auf der Basis einer Korrektur der Anfrage für neu zu 

schaffende Kapazität wurde die Nachfrage so angepasst, damit die gesamte Kapazität 

(inkl. Bestandskapazität) auf beiden Seiten des GÜP 2.029.300 kWh/h/a beträgt. Diese 

abgestimmte Kapazitätshöhe wurde für den Projektumfang im Rahmen der ersten 

öffentlichen Konsultation vorgestellt und konsultiert. 

5 
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Information bezüglich der Bedingung für die Kapazitätsanfrage, welche die 

Netzbetreiber erhalten haben 

Der physische Gasfluss von Polen in Richtung Deutschland am GÜP GCP GAZ­

SYSTEM/ONTRAS soll in derselben Höhe auf fester Basis zur Verfügung stehen wie jener, 

der von Deutschland in Richtung Polen bereits existiert. 

Der Unterschied der erhaltenen unverbindlichen Kapazitätsanfragen ist dadurch zu 

begründen, dass sich die aktuell an der polnischen und deutschen Seite des GÜP GAZ­

SYSTEM/ONTRAS angebotenen Kapazitäten unterscheiden. Die an der polnischen Seite 

angebotene Kapazität korrespondiert nicht mit der auf deutscher Seite angebotenen 

Kapazität (die Differenz wird durch die Kapazität der Station Lasów auf der jeweiligen 

Seite verursacht). Durch die fehlende korrespondierende Kapazität auf der deutschen 

Seite, kann die Kapazität durch Marktteilnehmer weder gebucht noch genutzt werden. 

Deswegen wird noch einmal klargestellt, dass in diesem Dokument lediglich die an 

beiden Seiten vorhandene Kapazität (feste Kapazität an der Station Kamminke) in Höhe 

von 3.624 kWh/h als existierende Bestandskapazität angesehen wird. 

Der Marktnachfragereport (MDAR) hat die unverbindlichen Kapazitätsbedarfe der 

Marktteilnehmer bewertet, welche im Zeitraum zwischen dem 1. Juli bis 26 August 2019 

übermittelt wurden. Basierend auf den Schlussfolgerungen des MDAR für neu zu 

schaffende Kapazität für die Marktraumgrenze Polen und THE, welcher am 21. Oktober 

2019 auf den Internetseiten der beiden Netzbetreiber veröffentlicht wurde, haben 

ONTRAS und GAZ-SYSTEM technische Studien auf Basis des Artikel 27 NC CAM bzgl. der 

technischen Entwicklung der Station Lasów im Zusammenhang mit einer technischen 

Analyse für die notwendigen Erweiterungen der nationalen Erdgasinfrastruktur, erstellt. 

Marktkonsultation der technischen Studien 

In der Marktkonsultation des Projektentwurfes die vom 10. August bis zum 10. September 

2020 stattfand, wurde festgestellt, dass es Verbindungen zwischen diesem Projekt für neu 

zu schaffende Kapazität und weiteren Projekten für neu zu schaffende Kapazität, welche 

aus anderen unverbindlichen Kapazitätsanfragen an anderen deutschen 

Marktraumgrenzen stammen, gibt. Verschiedene mögliche Kombinationen dieser 

Anfragen führten zu einer Vielzahl von Modellierungsvarianten zwischen den 

verschiedenen Kapazitäts-nachfragen. Diese verschiedenen Varianten wurden 

6 



   

 
 

 

    

    

     

       

   

  

    

   

     

  

        

      

     

   

    

       

   

      

   

        

     

  

        

    

 

     

      

  

     

modelliert und bildeten die Grundlage für die jeweiligen technischen Studien, die im 

Rahmen der Marktkonsultation von den deutschen Fernleitungsnetzbetreibern 

veröffentlicht wurden. Folglich wurde in dem Konsultationsdokument festgestellt, dass 

das Projekt für neu zu schaffende Kapazität am GÜP GCP-GAZ-SYSTEM/ONTRAS auf der 

deutschen Seite der betreffenden Marktraumgrenze nicht allein betrachtet werden kann 

und somit unterschiedliche Kostenaspekte aufweist. 

Ebenso wurde im Konsultationsdokument festgestellt, dass die deutschen 

Fernleitungsnetzbetreiber Alternativen analysieren, um die neu zu schaffende Kapazität 

am GÜP GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS anzubieten, ohne den physischen Engpass zwischen 

den bestehenden Marktgebieten GASPOOL und NetConnect Germany sowie innerhalb 

des künftigen Marktgebietes THE zu beeinflussen. Es wurde angemerkt, dass eine 

mögliche Lösung die Verlagerung von nicht genutzter technischer Kapazität im ONTRAS-

Netz an den Einspeisepunkt GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS sein könnte. Dies wäre möglich, 

wenn die geschätzten Kosten für marktbasierte Instrumente zur Bereitstellung frei 

zuordenbarer Kapazität innerhalb vom THE durch diese Kapazitätsverlagerung nicht 

erhöht würden. Infolgedessen wäre nur der Bau des Druckstufenübergangs erforderlich. 

Diese Lösung wurde nun von den Fernleitungsnetzbetreibern mit der Schlussfolgerung 

untersucht, dass die Kapazitätsverlagerung keine Auswirkungen auf die Kosten für 

marktbasierte Instrumente haben würde und somit durchgeführt werden kann. Im Falle 

von Buchungen im Rahmen der Jahresauktion im Jahr 2021 und einem positiven Ergebnis 

des Wirtschaftlichkeitstests, wird ONTRAS die entsprechende Kapazität zum GÜP GCP 

GAZ-SYSTEM/ONTRAS verlagern. 

Auf der Grundlage des vorgenannten wurde der Fokus und Inhalt dieses Projektantrags 

für die deutsche Seite der Marktraumgrenze entsprechend überarbeitet. 

Stellungnahmen zur Marktkonsultation 

Im Rahmen der vorgenannten öffentlichen Marktkonsultation zum Projektentwurf ging 

bei ONTRAS und GAZ-SYSTEM die Stellungnahme eines Marktteilnehmers ein. Die 

eingegangene Stellungnahme bezog sich auf deutsche Aspekte des Projektvorschlags, 

sodass GAZ-SYSTEM auf diese Stellungnahme nicht eingeht. 

7 



   

 
 

 

    

     

  

       

     

      

       

          

     

      

     

      

       

       

      

       

    

    

    

     

       

     

   

   

    

      

     

     

 

                                                           
  

  
 

 

Ungeachtet der Tatsache, dass die Stellungnahme sich auf einen veralteten Stand der 

technischen Studie bezieht, hält ONTRAS eine Antwort auf einen Teil der Stellungnahme 

für angemessen3. 

1. Es wurde um mehr Klarheit bzgl. der Anwendung eines möglichen obligatorischen 

Mindestaufschlages (oMA) während einer Auktion für neu zu schaffenden Kapazität 

gebeten. Der Marktteilnehmer erklärte, dass ein Transportkunde die maximalen Kosten 

(einschließlich eines oMA) genau kennen sollte, bevor er sich zur Teilnahme an der 

Auktion entscheidet. Artikel 33 (3) NC TAR besagt, dass ein möglicher oMA in der ersten 

Auktionsrunde angewendet werden kann. Folglich ist der Netzbetreiber verpflichtet, den 

oMA während des Auktionsverfahrens anzugeben. Im Falle einer möglichen Anwendung 

eines oMA, würde ONTRAS dieser Verpflichtung nachkommen und den oMA (bzw. 

dessen mögliche Min- und Max-Grenzen) während der Auktion anzeigen. Somit könnte 

der Transportkunde diese Information vor der Abgabe seines Gebots berücksichtigen. Mit 

der Abgabe seines Gebotes würde der Transportkunde dann zustimmen, dass zusätzlich 

zum finalen Auktionspreis, ebenso ein oMA Anwendung findet. 

2. Bezüglich des Sonderkündigungsrechts von neu zu schaffenden Kapazitäten gem. den 

Bestimmungen in § 5 Absatz 3 der veröffentlichten und konsultierten ergänzenden 

Geschäftsbedingungen der ONTRAS Gastransport GmbH für neu zu schaffende 

Kapazitäten, wurde um eine Erklärung zur Anwendung und Durchführung der 

Regelungen gebeten. Gefordert wurde auch die Angabe des Ortes der Veröffentlichung 

des maximal zulässigen Tarifs für die Ausübung des Sonderkündigungsrechts sowie die 

Angabe, wann diese Veröffentlichung stattfinden wird. Zur Ausübung des 

Sonderkündigungsrechts hat der Transportkunde den entsprechenden Regelungen in § 5 

Absatz 3 der Ergänzenden Geschäftsbedingungen der ONTRAS Gastransport GmbH für 

neu zu schaffende Kapazitäten zu folgen. Die Veröffentlichung des maximal zulässigen 

Tarifs erfolgt im Zuge der Veröffentlichung dieses Projektantrags. Die konkreten 

Tarifinformationen befinden sich in Anlage 1 der Ergänzenden Geschäftsbedingungen 

der ONTRAS Gastransport GmbH für neu zu schaffende Kapazitäten. 

3 Die Information unter Punkt 1 ist von genereller Natur und für den Fall der Anwednung eines möglichen 
obligatorischen Mindestaufschlags. Diese Inforamtion ist nicht als abschließend oder als bindend zu verstehen. Die 
Information unter Punkt 2 ist als die spezifische Antwort der ONTRAS Gastransport GmbH zur der entsprechenden 
Frage aus der Marktkonsultation zu verstehen. 
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Finaler Projektumfang für die Genehmigung durch die Regulierungsbehörden 

Nach der Konsultation des Entwurfs des Projektvorschlags und vor der Vorlage des 

endgültigen Projektantrags zur Genehmigung durch den Präsidenten des ERO und durch 

die Bundesnetzagentur, wurde das Projekt auf polnischer Seite einer zusätzlichen Analyse 

hinsichtlich der technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zur Bereitstellung der 

vom Markt angefragten neu zu schaffenden Kapazität i. H. v. 2.029.300 kWh/h sowie des 

dafür erforderlichen Investitionsumfangs und der wirtschaftlichen Durchführbarkeit, 

unterzogen. Aufgrund der durchgeführten Analyse und aufgrund des beobachteten 

signifikanten Anstiegs der Gasnachfrage in der Region Niederschlesien, musste der 

bisherige Projektumfang des Projektes für neu zu schaffende Kapazität überarbeitet 

werden und das Niveau der bündelfähigen neu zu schaffenden Kapazität auf 

613.250 kWh/h reduziert werden. 

Obwohl ONTRAS nach wie vor bereit ist, die angefragte Kapazität von 2.029.300 kWh/h 

anzubieten, muss die "lesser-off"-Regel angewendet werden, so dass eine bündelfähige 

neu zu schaffende Kapazität von nur 613.250 kWh/h angeboten werden kann. Um einen 

genehmigungsfähigen gemeinsamen Projektantrag für die Regulierungsbehörden zu 

erhalten und um die geplanten Änderungen des Projekts so transparent wie möglich 

darzustellen, wurde eine zweite Marktkonsultation vom 17. November 2020 bis zum 

17. Dezember 2020 durchgeführt. Während dieser Marktkonsultation wurde eine einzige 

Stellungnahme an die Netzbetreiber übermittelt. Sie bezog sich auf den 

Investitionsumfang auf polnischer Seite des Projektes, der erforderlich ist, um die derzeit 

als reduziert betrachtete neu zu schaffende Bündelkapazität anzubieten. Wie in diesem 

Antrag dargestellt, erfordert die Ermöglichung des Transports von Gas aus Richtung Polen 

nach Deutschland mit einer maximalen Kapazität von 616.874 kWh/h Investitionen auf 

beiden Seiten der Grenze. Wie weiter oben aufgeführt, unterscheiden sich die 

angebotenen Kapazitäten auf der polnischen und deutschen Seite des GÜP GCP GAZ­

SYSTEM/ONTRAS im Moment. Die Umsetzung des Projekts wird eine dauerhafte und 

langfristige Angleichung der angebotenen festen gebündelten Kapazitäten 

ermöglichen, die Gegenstand des Verfahrens für neu zu schaffende Kapazitäten sind 

und die derzeit auf der Grundlage der jährlichen Analysen und Prognosen der 

Netzbetreiber zur Nutzung des Systems angeboten werden. 

9 



   

 
 

 

       

        

       

        

           

       

       

   

       

   

          

       

 

         

      

    

     

  

 

      

       

 

       

      

     

   

    

Aufsetzend auf der Struktur des Artikel 28 (1) NC CAM ist der Antrag wie folgt gegliedert: 

- Angebotslevel 1 der neu zu schaffenden Kapazität (Art. 28 (1) lit. a) NC CAM); 

- Geschäftsbedingungen für die Auktion für neu zu schaffende Kapazität, die der 

Netznutzer für den Kapazitätserwerb akzeptieren muss (Art. 28 (1) lit. b) NC CAM); 

- Zeitplan für das Projekt für neu zu schaffende Kapazität (Art. 28 (1) lit. c) NC CAM); 

- Parameter der Wirtschaftlichkeitsprüfung (Art. 28 (1) lit. d) NC CAM); 

- Informationen bzgl. der Erforderlichkeit der Verlängerung der Zuweisungsdauer (Art. 28 

(1) lit. e) NC CAM); 

- Informationen bzgl. der Anwendung eines alternativen Zuweisungsmechanismus (Art. 

28 (1) lit. f) NC CAM); 

- Information bzgl. der Anwendung eines Festpreisansatzes (Art. 28 (1) lit. g) NC CAM). 

2.	 Angebotslevel der neu zu schaffenden Kapazität (Art. 28 (1) lit. a) NC 

CAM) 

Gemäß Artikel 28 (1) lit. a) NC CAM beantragen GAZ-SYSTEM und ONTRAS das in Tabelle 

5 aufgeführte Angebotslevel 1 zur Genehmigung. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird 

im Folgenden die Ermittlung der anzubietenden Bestandskapazität sowie die Ermittlung 

des anzubietenden Angebotslevel 1 schrittweise dargestellt, beginnend mit den Tabellen 

für die GAZ-SYSTEM. 

Die folgenden ergänzenden Informationen wurden in den Tabellen genutzt (Buchstaben 

A und F verweisen auf Art. 11 (6) NC CAM): 

- A ist die technisch verfügbare Kapazität des Fernleitungsnetzbetreibers für jedes der 

Standardkapazitätsprodukte; 

- B ist bei jährlichen Auktionen für Jahreskapazität, bei denen Kapazität für die nächsten 

fünf Jahre angeboten wird, die Menge an technischer Kapazität (A), die gemäß Artikel 

8 Absatz 7 zurückgehalten wird; ist bei jährlichen Auktionen für Jahreskapazität, bei 

denen Kapazität für die Zeit nach den ersten fünf Jahren angeboten wird, die Menge 

an technischer Kapazität (A), die gemäß Artikel 8 Absatz 7 zurückgehalten wird; 

10 



   

 
 

 

   

   

        

         

  

       

  

 

        

 

 

 

  

 

  

 

 

   

    

 

  

   

    

 

 

   

    

 

 

   

  

 

  

 

  

   

    

 

  

 

  

   

    

           

           

           

           

           

 

         

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

   

    

 

  

   

   

 

  

   

   

 

 

 

   

  

 

  

 

  

   

    

 

  

 

  

   

    

         

         

         

         

         

                                                           
 

 

- C ist die zuvor verkaufte technische Kapazität, bereinigt um die Kapazität, die gemäß 

den geltenden Verfahren für das Engpassmanagement erneut angeboten wird; 

- D ist die für das jeweilige Jahr gegebenenfalls vorhandene zusätzliche Kapazität; 

- E ist die für das jeweilige Jahr gegebenenfalls neu zu schaffende Kapazität, die in einem 

Angebotslevel enthalten ist; 

- F ist die gegebenenfalls vorhandene Menge an neu zu schaffender Kapazität (E), die 

gemäß Artikel 8 Absätze 8 und 9 zurückgehalten wird 

Tabelle 1: Darstellung der Bestandskapazität (in kWh/h/a) der GAZ-SYSTEM am GÜP GCP 

GAZ-SYSTEM/ONTRAS (Ausspeisung): 

Tabelle 1) 

Bestands­

kapazität 

Summe an 

anzubietender 

Bestandskapa­

zität (fest) 

Technisch 

verfügbare 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM A] 

Reservierte 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM B] 

Vermarktete 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM C] 

Zusätzliche 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM 

D] 

Neu zu 

schaffende 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM E] 

Reservierte 

neu zu 

schaffende 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM F] 

GWJ 21/22 3.262 3.624 362 0 0 

GWJ 22/23 3.262 3.624 362 0 0 

GWJ 23/24 3.262 3.624 362 0 0 

GWJ 24/25 3.262 3.624 362 0 0 

GWJ 25/26 3.262 3.6244 362 0 0 

Tabelle 2: Darstellung des Angebotslevels 1 (in kWh/h/a) der GAZ-SYSTEM am GÜP GCP 

GAZ-SYSTEM/ONTRAS (Ausspeisung): 

Tabelle 2) 

Angebotslevel 1 

Summe an 

anzubietender 

Kapazität im 

Angebotslevel 1 

Technisch 

verfügbare 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM A] 

Reservierte 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM 

B] 

Vermarkte 

te Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM 

C] 

Zusätzliche 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM 

D] 

Neu zu 

schaffende 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM E] 

Reservierte 

neu zu 

schaffende 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM F] 

GWJ 21/22 

GWJ 22/23 

GWJ 23/24 

GWJ 24/25 

GWJ 25/26 

4 Aus Vereinfachungsgründen wurde die technisch verfügbare Kapazität nur für die Dauer des Angebots an fester 
Kapazität in der Jahrtesauktion 2021 dargestellt. 
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Tabelle 2) 

Angebotslevel 1 

Summe an 

anzubietender 

Kapazität im 

Angebotslevel 1 

Technisch 

verfügbare 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM A] 

Reservierte 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM 

B] 

Vermarkte 

te Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM 

C] 

Zusätzliche 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM 

D] 

Neu zu 

schaffende 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM E] 

Reservierte 

neu zu 

schaffende 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM F] 

GWJ 26/27 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 27/28 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 28/29 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 29/30 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 30/31 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 31/32 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 32/33 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 33/34 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 34/35 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 35/36 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 36/37 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 37/38 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 38/39 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 39/40 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 40/41 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

Tabelle 3: Darstellung der Bestandskapazität (in kWh/h/a) der ONTRAS am GÜP GCP GAZ­

SYSTEM/ONTRAS (Einspeisung): 

Tabelle 3) 

Bestands­

kapazität 

Summe an 

anzubietender 

Bestandskapa­

zität (FZK) 

Technisch 

verfügbare 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM A] 

Reservierte 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM B] 

Vermarktete 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM C] 

Zusätzliche 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM 

D] 

Neu zu 

schaffende 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM E] 

Reservierte 

neu zu 

schaffende 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM F] 

GWJ 21/22 3.262 3.624 362 0 0 

GWJ 22/23 3.262 3.624 362 0 0 

GWJ 23/24 3.262 3.624 362 0 0 

GWJ 24/25 3.262 3.624 362 0 0 

GWJ 25/26 3.262 3.6245 362 0 0 

Tabelle 4: Darstellung des Angebotslevels 1 (in kWh/h/a) der ONTRAS am GÜP GCP GAZ­

SYSTEM/ONTRAS (Einspeisung): 

5 Aus Vereinfachungsgründen wurde die technisch verfügbare Kapazität nur für die Dauer des Angebots an fester 
Kapazität in der Jahrtesauktion 2021 dargestellt. 
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Tabelle 4) 

Angebotslevel 1 

(FZK) 

Summe an 

anzubietender 

FZK im 

Angebotslevel 1 

Technisch 

verfügbar 

e Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM 

A] 

Reservierte 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM 

B] 

Vermarkte 

te Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM 

C] 

Zusätzliche 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM 

D] 

Neu zu 

schaffende 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM E] 

Reservierte 

neu zu 

schaffende 

Kap. 

[Art. 11 (6) 

NC CAM F] 

GWJ 21/22 

GWJ 22/23 

GWJ 23/24 

GWJ 24/25 

GWJ 25/26 

GWJ 26/27 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 27/28 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 28/29 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 29/30 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 30/31 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 31/32 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 32/33 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 33/34 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 34/35 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 35/36 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 36/37 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 37/38 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 38/39 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 39/40 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

GWJ 40/41 493.499 3.624 725 0 0 613.250 122.650 

Tabelle 5: Darstellung der gemeinsam angebotenen Bestandskapazität und des 

gemeinsam angebotenen Angebotslevels 1 (in kWh/h/a) der GAZ-SYSTEM und der 

ONTRAS am GÜP GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS in Richtung THE für die gebündelte 

Vermarktung: 

Tabelle 5) 

Summe an 

anzubietender 

Kapazität 

Angebot von 

Bestandskapazität 

(FZK/fest) 

Angebotslevel 1 

(FZK/fest) 

GWJ 21/22 3.262 

GWJ 22/23 3.262 

GWJ 23/24 3.262 

GWJ 24/25 3.262 

GWJ 25/26 3.262 

GWJ 26/27 493.499 

GWJ 27/28 493.499 
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Tabelle 5) 

Summe an 

anzubietender 

Kapazität 

Angebot von 

Bestandskapazität 

(FZK/fest) 

Angebotslevel 1 

(FZK/fest) 

GWJ 28/29 493.499 

GWJ 29/30 493.499 

GWJ 30/31 493.499 

GWJ 31/32 493.499 

GWJ 32/33 493.499 

GWJ 33/34 493.499 

GWJ 34/35 493.499 

GWJ 35/36 493.499 

GWJ 36/37 493.499 

GWJ 37/38 493.499 

GWJ 38/39 493.499 

GWJ 39/40 493.499 

GWJ 40/41 493.499 

Tabelle 5 zeigt die gemeinsam zur Vermarktung gestellte Bündelkapazität am GÜP GCP 

GAZ-SYSTEM/ONTRAS für die Jahresauktion 2021 unter Berücksichtigung des Abzugs von 

reservierter Kapazität nach den Vorgaben des NC CAM. Die Bündelkapazität kann 

frühestens ab dem Gaswirtschaftsjahr 2026 vermarktet werden. ONTRAS folgt den 

Vorgaben zur Anpassung von Kapazitätsregelungen im Gassektor (Beschluss der 

Bundesnetzagentur vom 14. August 2015 zur Ermittlung der Reservierungsquoten, Az. BK7­

15-001, KARLA Gas) und berücksichtigt somit eine Reservierungsquote von 20 % für die 

Bestands- und neu zu schaffende Kapazität ab dem Gaswirtschaftsjahr 2026. Für den 

Zeitraum davor findet eine Reservierungsquote von 10 % für die Bestands- und neu zu 

schaffende Kapazität Anwendung. Diese wird jedoch nicht für das Angebotslevel 1 

angewendet, da dieses erst für den Zeitraum ab dem Gaswirtschaftsjahr 2026 und 

aufgrund der Inbetriebnahme der beiden Projekte vermarktet wird. Um das Angebot neu 

zu schaffender Kapazität zu ermöglichen, wird ONTRAS innerhalb ihres Netzes freie 

zuordenbare Kapazität verlagern. 

GAZ-SYSTEM stimmt zu, dem beschriebenen Ansatz zur Anwendung der 

Reservierungsquoten zu folgen. Die Höhe der durch die GAZ-SYSTEM zu reservierenden 

Kapazität ist jedoch durch die polnische Regulierungsbehörde zu genehmigen. 

Im Rahmen der jährlichen Kapazitätsauktion im Jahr 2021 werden neben 

Bestandskapazitäten auch neu zu schaffende Kapazitäten für den GÜP GCP GAZ­

14 



   

 
 

 

   

      

      

  

     

      

       

    

        

      

    

     

   

      

    

       

    

       

     

      

      

   

 

     

      

    

    

     

    

SYSTEM/ONTRAS angeboten. Parallel dazu wird Bestandkapazität außerhalb des 

Angebotslevel 1 vom Gaswirtschaftsjahr 2021/2022 bis zum Gaswirtschaftsjahr 2025/2026 

zu den in Art. 11 (3) NC CAM festgelegten Regelungen angeboten. 

Die einzelnen zur Vermarktung gestellten jährlichen Auktionsprodukte können somit 

Tabelle 5 entnommen werden. GAZ-SYSTEM und ONTRAS werden die Bestands- und neu 

zu schaffenden Kapazitäten auf der Regional Booking Platform (RBP) anbieten. 

Nur im Falle eines positiven Wirtschaftlichkeitstests bei GAZ-SYSTEM und ONTRAS werden 

die Buchungen von neu zu schaffender Kapazität aus dem Angebotslevel 1 verbindlich. 

Sollte der Wirtschaftlichkeitstests des Angbeotslevel 1 negativ ausfallen, ist nur das 

Ergebnis der Auktion für Bestandskapazität gültig. 

Basierend auf einem positiven Wirtschaftlichkeitstest für ONTRAS für neu zu schaffende 

Kapazitäten aus dem Angebotslevel 1, werden diese Kapazitäten in den Prozess zur 

Erstellung des deutschen Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 einbezogen. 

Basierend auf einem positiven Wirtschaftlichkeitstests für GAZ-SYSTEM für neu zu 

schaffende Kapazitäten aus dem Angebotslevel 1, werden diese Kapazitäten in den 

Prozess zur Erstellung des Nationalen Netzentwicklungsplans 2020-2029 einbezogen. 

3.	 Geschäftsbedingungen für die Auktion neu zu schaffender Kapazität, 

die der Netznutzer für den Kapazitätserwerb akzeptieren muss (Art. 28 

(1) lit. b) NC CAM) 

Für	 die Vermarktung der neu zu schaffenden Kapazität (Angebotslevel 1) in der 

Jahresauktion 2021, haben GAZ-SYSTEM und ONTRAS jeweils eigene 

Geschäftsbedingungen neu zu schaffende Kapazität erstellt, die der Netznutzer 

bestätigen muss. 

Gemäß Artikel 28 (1) lit. b) NC CAM, 

- Beantragt GAZ-SYSTEM bei der URE die Genehmigung der "Allgemeinen Bedingungen 

für die Teilnahme an und für den Zugang zu Kapazitäten in der verbindlichen Phase der 

Auktion für neu zu schaffende Kapazitäten an der Grenze zwischen Polen (E-Gas-

Transportsystem) und Deutschland (Trading Hub Europe)" (im Folgenden: INC GT&C), 

die zusammen mit diesem Antrag übermittelt wurden. Um zur Teilnahme an der Auktion 

15 



   

 
 

 

     

       

     

  

         

   

      

     

      

  

              

   

        

     

   

     

     

    

     

  

    

 

     

    

   

   

     

  

   

 

berechtigt zu sein, müssen die Netznutzer die INC GT&C sowie weitere Regelungen von 

GAZ-SYSTEM akzeptieren, die für eine Teilnahme an einer regulären Auktion erforderlich 

sind (z. B. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Transportvertrages, 

Transportnetzcode und Tarife); 

- Beantragt ONTRAS bei der Bundesnetzagentur die Genehmigung der dem Antrag 

beiliegenden Ergänzenden Geschäftsbedingungen für neu zu schaffende Kapazitäten. 

Unabhängig davon, dass sowohl GAZ-SYSTEM als auch ONTRAS die 

Geschäftsbedingungen für die Auktion von neu zu schaffender Kapazität in Englisch 

veröffentlichen, sind nur die polnische bzw. die deutsche Version für den Netznutzer 

bindend. 

4.	 Zeitplan für das Projekt für neu zu schaffende Kapazität (Art. 28 (1) lit. 

c) NC CAM) 

Gemäß Artikel 28 (1) lit. c) NC CAM beantragt GAZ-SYSTEM den nachfolgenden Zeitplan 

für das Projekt für neu zu schaffende Kapazitäten zur Genehmigung. 

Zeitraum Meilenstein 

Q3/2021 Jahresauktion im Juli sowie Wirtschaftlichkeitstest 

Q3/2021 Start der Projektumsetzung 

Bis Q3/2023 Festlegung der technischen Bedingungen und der 

Ausschreibungsunterlagen, Auswahl des Auftragnehmers für die 

Projektdokumentation 

Q4/2024 Fertigstellung der Projektdokumentation und Erhalt der 

Baugenehmigung 

Q1/2025 Festlegung der Ausschreibungsunterlagen für die Auswahl des 

Auftragnehmers für die Bauarbeiten 

Q2/2025 Ausschreibungen für die Bauarbeiten und Unterzeichnung der 

Verträge mit dem ausgewählten Auftragnehmern; Baubeginn 

Q3/2026 Inbetriebnahme des Projekts (inkl. der zu erledigenden 

Investitionsaufgaben) mit der vorgesehenen Bereitstellung der vollen 

Verfügbarkeit mit Beginn des Gaswirtschaftsjahres 2026/2027 

16 



   

 
 

 

    

     

     

    

  

              

          

    

  

   

    

    

    

  

    

      

   

  

  

     

     

   

 

     

  

    

    

   

          

           

       

      

  

Die oben aufgeführten Zeiträume der Meilensteine auf polnischer Seite werden als 

späteste Abschlusszeitpunkte für die folgenden Aktivitäten angesehen, wobei der 

allgemeine Zeitplan für das Projekt zur Schaffung neuer Kapazität und für die 

Anforderung der Bereitstellung der Kapazität mit Beginn des Gaswirtschaftsjahrs 

2026/2027 ebenso berücksichtigt wird. 

Gemäß Artikel 28 (1) lit. c) NC CAM beantragt ONTRAS den nachfolgenden Zeitplan für 

das Projekt für neu zu schaffende Kapazitäten zur Genehmigung. Die folgende 

Darstellung stellt eine Grobterminplanung auf Basis zurückliegender Projekte mit aktuellen 

Planungsstand dar. 

Zeitraum Meilenstein 

Q3 / 2021 Jahresauktion im Juli sowie Wirtschaftlichkeitstest 

Q4 / 2021 Ausschreibung Planung/Neubau des DÜG Zodel 

Q2 / 2022 Beauftragung Planung/Neubau des DÜG Zodel und Einreichung des 

Antrages gemäß § 23 ARegV 

Till Q4 / 2022 Erstellung der technischer Aufgabenstellung (Machbarkeitsstudie) 

Q3 / 2023 Ausschreibung und Beauftragung bzgl. der Errichtung des DÜG Zodel 

Till Q2 / 2024 Detailplanung des DÜG Zodel 

Till Q1 / 2025 Beschaffung Langläufer und Einholung der Genehmigungen zur Errichtung 

des DÜG Zodel 

Q3 / 2025 Baubeginn des DÜG Zodel 

Q3 / 2026 Inbetriebnahme des DÜG Zodel mit dem Ziel der Herstellung der vollen 

Verfügbarkeit zum Beginn des Gaswirtschaftsjahres 2026/2027 

Die Erfahrung von zurückliegenden Projekten zeigt, dass die aufgestellte 

Grobterminplanung geringe zeitliche Reserve zur Vermeidung von Verzögerungen bei 

der Kapazitätsbereitstellung enthält. Eine weitere Detaillierung ist frühestens nach 

Fertigstellung der Machbarkeitsstudie möglich, die aber erst nach erfolgreichem 

Wirtschaftlichkeitstest erstellt werden kann, um unnötige Kosten zu vermeiden. 

Für die Projekte auf der jeweiligen Seite der Marktraumgrenze gilt Folgendes: Die 

Bauphase beginnt nur dann, wenn verbindliche Buchungen in der Jahresauktion 2021 für 

die angebotenen neu zu schaffenden Kapazitäten bestehen und wenn der 

anschließende Wirtschaftlichkeitstest für jeden der betroffenen Netzbetreiber ein 

positives Ergebnis ergibt. 
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Beschreibung des Projektes auf polnischer Seite (GAZ-SYSTEM) – notwendige Erweiter­

ungen im Netzgebiet der GAZ-SYSTEM 

Um die Möglichkeit des Gastransports in Richtung von Polen nach Deutschland mit einer 

maximalen Kapazität von 616.874 kWh/h zu gewährleisten, sind auf polnischer Seite 

folgende Investitionen erforderlich; 

 Erweiterung der Messstation Lasów durch Installation zusätzlicher elektrischer 

Stellantriebe und Modernisierung des Messsystems; 

 Bau eines Gegenstromsystems in der Verdichterstation Jeleniów. 

Zeitplan:  

Die Investitionen die im Rahmen des Projekts durchgeführt werden müssen, gehen 2026  

in Betrieb, sofern es in 2021 eine finale Investitionsentscheidung gibt.  

Geschätzte Kosten:  

Ungefähr 2,8 Mio. € (grobe Kostenschätzung +/- 30 Prozent) sind für die Erweiterung der  

Messstation Lasów und der Verdichterstation in Jeleniów erforderlich.  

Beschreibung des Projektes auf der deutschen Seite (ONTRAS) – notwendige 

Erweiterungen im Netzgebiet der ONTRAS 

Entsprechend den Vereinbarungen mit dem polnischem Netzbetreiber GAZ-SYSTEM, wird 

bei einem Gasfluss aus Polen nach Deutschland mit einer Menge von bis zu 

616.874 kWh/h/a aus dem polnischen Gassystem ein Druck von mehr als 55 bar und unter  

Umständen sogar bis zu 84 bar bereitgestellt. Auf deutscher Seite ist die Leitung FGL 218.01  

mit einem Auslegungsdruck von 84 bar 1992 errichtet worden, jedoch wird seit der  

Inbetriebnahme diese sowie der weiterführende Leitungsverbund nur mit einem  

maximalen Betriebsdruck (MOP) von 55 bar betrieben. Der Betriebsdruck lag in den  

letzten Jahren bei durchschnittlich 40 bar. Im Netz der ONTRAS ist es notwendig, einen  

Druckstufenübergang in Zodel zu errichten, der die FGL 218.01 mit MOP 55 bar absichert.  

Zeitplan:  

Die Inbetriebnahme des Druckstufenübergangs ist für 2026 geplant, sofern die finale  

Investitionsentscheidung in 2021 vorliegt.  
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Geschätzte Kosten: 

Für die Errichtung des Druckstufenübergangs in Zodel werden Investitionen in Höhe von 

ca. 2,5 Mio. € (grobe Kostenschätzung +/- 20 Prozent) veranschlagt. 

5.	 Parameter der Wirtschaftlichkeitsprüfung (Art. 28 (1) lit. d) i.V.m. Art. 

22 (1) NC CAM) 

Gemäß Artikel 28 (1) lit. d) NC CAM beantragen GAZ-SYSTEM und ONTRAS, die der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung zu Grunde gelegten Parameter zu genehmigen. 

Der Wirtschaftlichkeitsprüfung liegen gemäß Artikel 22 (1) NC CAM folgende Parameter 

zu Grunde: 

a)	 Der Barwert der verbindlichen Zusagen der Netznutzer für den Abschluss von 

Kapazitätsverträgen 

b)	 Der Barwert der geschätzten Erhöhung der zulässigen Erlöse oder Zielerlöse des 

Vorhabenträgers in Verbindung mit der im jeweiligen Angebotslevel enthaltenen 

neu zu schaffenden Kapazität 

c)	 Der f-Faktor 

Referenzpreis zur Bestimmung des Barwertes der verbindlichen Zusagen der Netznutzer 

– GAZ-SYSTEM 

Nach Art. 22 (1) lit. a) i.V.m. Art. 25 (1) lit. a) NC CAM, genehmigt der Präsident des URE 

Referenzpreise, die für den Zeithorizont der von GAZ-SYSTEM im Rahmen des Projektes für 

die Marktraumgrenze Polen und THE angebotenen neu zu schaffende Kapazität 

geschätzt werden. Die Referenzpreise in Höhe von 0,48 €/(MWh/h)/h werden im Rahmen 

des von GAZ-SYSTEM durchgeführten Wirtschaftlichkeitstests verwendet, um den 

aktuellen Wert der Verbindlichkeiten der Netznutzer im Rahmen der Kontrahierung der 

neu zu schaffenden Kapazität zu berechnen, für die im Rahmen der Auktion am GÜP 

GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS Angebote abgegeben worden sind. 

Die Referenzpreise sollten für den Zeithorizont für die im Rahmen des Projekts 

angebotenen neu zu schaffenden Kapazität für die Marktraumgrenze Polens und THE 
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festgelegt werden, d.h. für den Zeithorizont von 15 Gaswirtschaftsjahren (vom 1. Oktober 

2026 bis zum 1. Oktober 2041). 

Hervorzuheben ist, dass GAZ-SYSTEM derzeit mit der Umsetzung kapitalintensiver 

Investitionsprojekte beginnt, die die Diversifizierung der Gaslieferungen nach Polen 

sicherstellen sollen. Die Dynamik der Umsetzung dieser Projekte ist schwer vorhersehbar, 

da diese Projekte, die in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Betreibern 

durchgeführt werden, in ihrer Umsetzung nur teilweise vom Betriebszeitplan von GAZ­

SYSTEM abhängen. 

Die Schätzung der Referenzzinssätze für einen Zeithorizont von 15 Jahren mit einer so 

hohen Dynamik bei der Umsetzung strategischer Investitionsprojekte, kann unrealistische 

und unzuverlässige Ergebnisse in Form einer Erhöhung der Transportentgelte mit sich 

bringen, die das für ein positives Ergebnis des Wirtschaftlichkeitstests erforderliche 

Kapazitätsniveau verringern wird. 

Ausgehend von den oben genannten Argumenten schlägt GAZ-SYSTEM vor, für den 

Zweck des Wirtschaftlichkeitstests für alle von der Analyse erfassten Jahre einen 

Referenzpreis in der Höhe des festen Entgelts für die Erbringung von 

Gastransportdienstleistungen am Ausspeisepunkt zu verabschieden, der vom 1. Januar 

2021 bis zum 31. Dezember 2021 verbindlich ist, gemäß dem "Tarif für 

Gastransportdienstleistungen Nr. 14", der durch den Beschluss des Präsidenten des URE 

Nr. DRG-2.4212.7.2020.JDo1 vom 5. Juni 2020 genehmigt wurde. 

Barwert der geschätzten Erhöhung der zulässigen Erlöse der Kapazitätserweiterung – 

GAZ-SYSTEM 

Der Zielwert der geschätzten Erhöhung der zulässigen Erlöse entspricht dem Wert der 

Kosten der Investitionsmittel für das vom Netzbetreiber durchgeführte Projekt, die in dem 

Zeitraum abgerechnet werden, der die kontrahierte neu zu schaffende Kapazität 

umfasst, die als Teil der im Auktionsverfahren für den GÜP GCP-GAZ-SYSTEM/ONTRAS 

abgegebenen Angebote zur Verfügung gestellt wurde. 

GAZ-SYSTEM wählte einen Diskontsatz von 6% für die Berechnung des diskontierten Wertes 

der erlaubten Erlöse im Zusammenhang mit der Realisierung des Projektes für die 

Marktraumgrenze Polens und THE in den Jahren 2026-2041. 
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Dieser Wert entspricht dem risikofreien Zinssatz, der für die Berechnung der im Jahr 2021 

verbindlichen Referenzzinssätze angenommen und vom Präsidenten der Energy 

Regulatory Office genehmigt wurde. 

Dieser Wert wurde mit Hilfe des von GAZ-SYSTEM zur Verfügung gestellten Berechnungs-

Tool ermittelt. Das Berechnungs-Tool spiegelt die aktuelle Praxis wider, einschließlich der 

Berechnungsparameter zur Bestimmung der zulässigen Erlöse, die vom Präsidenten des 

URE für den Tarif für 2021 genehmigt wurden. 

f-Faktor für GAZ-SYSTEM 

Der f-Faktor muss Folgendes berücksichtigen:  

a) Die Menge der technischen Kapazität gem. NC CAM Artikel 8 (8) und (9), die  

zurückgehalten wird; 

b)	 Die positiven externen Effekte des Projekts für neu zu schaffende Kapazität auf den 

Markt oder das Fernleitungsnetz oder beides; 

c)	 Die Laufzeit der verbindlichen Zusagen der Netznutzer für die angefragte Kapazität 

im Vergleich mit der wirtschaftlichen Lebensdauer der Anlage; 

d)	 Das voraussichtliche Fortbestehen der Nachfrage nach der Kapazität, die durch 

das Projekt für neu zu schaffende Kapazität geschaffen wird, nach dem Ende des 

bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung zugrunde gelegten Zeithorizonts. 

Die Projektannahmen basieren auf den unverbindlichen Kapazitätsanfragen, die in der 

Phase der Bedarfsermittlung eingegangen sind. Dieser f-Faktor wurde auf der Grundlage 

der Annahme geschätzt, dass es sich bei dem gegebenen Projekt zur Erhöhung der 

Kapazität um ein rein marktorientiertes Projekt handelt und dass die vollen Kosten des 

Projekts durch die Kapazitätsbuchungen in der entsprechenden verbindlichen 

Kapazitätsauktion gedeckt werden sollen. Somit gibt es auf Seiten von GAZ-SYSTEM keine 

Bedingungen, die es GAZ-SYSTEM erlauben würde, eine Genehmigung für einen f-Faktor 

von weniger als 1 zu beantragen. 

Daher beantragt GAZ-SYSTEM eine Genehmigung des f-Faktors in Höhe von 1 für die 

Durchführung des Wirtschaftlichkeitstests. 
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Referenzpreis zur Bestimmung des Barwertes der verbindlichen Zusagen der Netznutzer – 

ONTRAS 

Um den Barwert der verbindlichen Zusagen der Netznutzer zu ermitteln, schlägt ONTRAS 

vor, den im Anhang 5 des BNetzA-Beschlusses REGENT 2021 veröffentlichten Referenzpreis 

des Marktgebiets THE für das Jahr 2023 in Höhe von 3,73 €/(kWh/h)/a festzulegen. 

Die zur Bestimmung des Barwertes erforderlichen verbindlichen Zusagen der Netznutzer 

werden aus dem Ergebnis der Jahresauktion 2021 resultieren. Daher kann ONTRAS an 

dieser Stelle keine weiteren Ausführungen treffen. 

Barwert der geschätzten Erhöhung der zulässigen Erlöse der Kapazitätserweiterung ­

ONTRAS 

ONTRAS beantragt den Barwert der geschätzten Erhöhung der zulässigen Erlöse der 

Kapazitätserweiterung des Angebotslevels 1 auf der Seite des Marktgebiets THE auf 

2.587.049,52 € festzusetzen, welche nur durch die notwendige Investition und damit 

verbundene Betriebskosten verursacht werden. 

Für die Verdichtung sind keine Kosten zu erwarten. Bei einer Nutzung der neu zu 

schaffenden Kapazität i. H. v. 613.250 kWh/h am GÜP GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS, würde 

auf deutscher Seite kein zusätzlicher Verdichtereinsatz verursacht werden. Die 

Druckbereitstellung für das zu transportierende Gas erfolgt auf polnischer Seite, wodurch 

der Gasstrom zu den Ausspeisepunkten im ONTRAS-Netz gesichert ist. Die zu 

transportierende Gasmenge wird an den Ausspeisepunkten im ONTRAS-Netz in der Nähe 

von Lasów verbraucht, so dass eine Nachverdichtung für den Weitertransport des am 

GÜP übernommenen Gases nicht erforderlich ist. 

Dieser Wert wurde mit Hilfe eines des durch die BNetzA bereitgestellten Berechnungs-

Tools bestimmt. Das Berechnungs-Tool spiegelt die aktuelle Genehmigungspraxis samt 

Kalkulationsparameter der Bundesnetzagentur zur Ermittlung der Erlösobergrenzen wider. 

f-Faktor für ONTRAS 

Der f-Faktor muss Folgendes berücksichtigen:  

a) Die Menge der technischen Kapazität gem. NC CAM Artikel 8 (8) und (9), die  

zurückgehalten wird; 

b)	 Die positiven externen Effekte des Projekts für neu zu schaffende Kapazität auf den 

Markt oder das Fernleitungsnetz oder beides; 
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c)	 Die Laufzeit der verbindlichen Zusagen der Netznutzer für die angefragte Kapazität 

im Vergleich mit der wirtschaftlichen Lebensdauer der Anlage; 

d)	 Das voraussichtliche Fortbestehen der Nachfrage nach der Kapazität, die durch 

das Projekt für neu zu schaffende Kapazität geschaffen wird, nach dem Ende des 

bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung zugrunde gelegten Zeithorizonts. 

ONTRAS beantragt für den Wirtschaftlichkeitstest einen f-Faktor in Höhe von 0,64 zu 

genehmigen. 

Zu lit. a): 

ONTRAS hat eine Anfrage für neu zu schaffende Kapazität i. H. v. 2.025.676 (kWh/h)/a bis 

zum Gaswirtschaftsjahr 2035/2036 erhalten. Da dieser ursprünglich angezeigte Bedarf 

nicht vollständig angeboten werden kann, erwartet ONTRAS, dass der angezeigte Bedarf 

an Kapazität auf diesem Niveau während des beantragten Zeitraums während der 

Kapazitätsauktion so weit wie möglich bestätigt wird Gleichzeitig sollen gemäß Artikel 8 

(8) NC CAM in Verbindung mit dem BNetzA-Beschluss BK7-15-001 (KARLA 1.1) 20% der 

technischen Kapazität ab dem Gaswirtschaftsjahr 2026/2027 zurückgehalten werden. 

Somit ist es nicht möglich, die gesamte unverbindlich angefragte Kapazität in der 

Jahresauktion 2021 zu erwerben, die die Grundlage für die wirtschaftliche Prüfung bildet. 

Da die Kapazitätsnachfrage des Transportkunden nicht vollständig befriedigt werden 

kann, erwartet ONTRAS, dass die reservierte Kapazität in nachfolgenden Auktionen 

gebucht wird. Daher muss der f-Faktor entsprechend reduziert werden, um die 

Investitionslast den späteren Nutznießern der neu zu schaffenden Kapazität zukommen 

zu lassen. 

Zu lit. b): 

Die Versorgungssicherheit Deutschlands ist bereits durch die bestehende 

Einspeisekapazität auf einem hohen Niveau und wird durch die neu zu schaffende 

Kapazität am GÜP GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS nicht erhöht werden. 

Ebenso wird nicht erwartet, dass eine mögliche zusätzliche Einspeisung am GÜP GCP 

GAZ-SYSTEM/ONTRAS den Marktpreis des Marktgebiets THE beeinflusst, da die 

gehandelten Mengen ein Vielfaches der möglichen zusätzlichen Mengen sind, die über 

diesen GÜP fließen könnten. ONTRAS sieht deswegen keine positiven externen Effekte des 

Projekts, weder in Polen noch in Deutschland. 

23 



   

 
 

 

     

      

       

        

  

        

  

    

    

       

      

   

 

        

  

       

  

  

  

     

  

         

       

           

        

 

          

  

    

          

Zu lit. c) und d): 

Der DÜG Zodel hat eine wirtschaftliche Nutzungsdauer von 55 Jahren und ist damit weit 

länger nutzbar als der Vermarktungshorizont der initialen Vermarktung in der 

Jahresauktion 2021. ONTRAS erwartet, dass der GÜP auch nach dem nachgefragten 

Zeitraum bzw. den angebotenen ersten 15 Jahren nach Inbetriebnahme weiterhin 

nachgefragt wird, allerdings auf sehr viel geringerem Niveau. Die Einspeisekapazität 

könnte insbesondere verwendet werden, um kurzfristig mögliche Preisunterschiede der 

benachbarten Marktgebiete auszugleichen. Ebenso wäre möglich, dass Händler 

Mengen auch langfristig über den Einspeisepunkt vom polnischen in das deutsche THE-

Marktgebiet transportieren (z. B. zukünftiger Transport von Wasserstoff). Die bisherige 

Erfahrung zeigt allerdings auch, dass keine größeren Transitmengen an diesem Punkt zu 

erwarten sind. Insgesamt werden die zukünftigen Buchungen deswegen vorsichtig auf 

durchschnittlich 100.000 kWh/h/a geschätzt. 

Auf der Basis der obigen Überlegungen wurde das von der BNetzA bereitgestellte 

Berechnungs-Tool („Kalkulationstool_Wirtschaftlichkeitsprüfung_Gas_BNETZA_PL-GP” 

Anlage dieses Antrags) befüllt. Das Berechnungs-Tool berücksichtigt bereits weite Teile 

der obigen Überlegungen wie die Reservierungsquoten und die Buchungen in späteren 

Jahren. 

Da ONTRAS keine externen positiven Effekte durch das Projekt sieht, übernimmt ONTRAS 

den innerhalb des Berechnungs-Tool vorberechneten f-Faktor und beantragt diesen zur 

Genehmigung. 

Es muss beachtet werden, dass der nach Artikel 24 (a) NC TAR variabel zu zahlende Preis 

für die Abrechnung der im Rahmen der Jahresauktion 2021 geschlossenen Verträge auf 

der Basis des Preises berechnet wird, der zum Zeitpunkt der Kapazitätsnutzung gilt, und 

sich dieser vom Preis, der zur Berechnung des f-Faktors verwendet wurde, unterscheiden 

kann. 

6.	 Erforderlichkeit der Verlängerung der Zuweisungsdauer (Art. 28 (1) lit. 

e) NC CAM) 

Auf der Basis einer gemeinsamen Entscheidung stimmen GAZ-SYSTEM und ONTRAS dafür, 

dass für das Projekt keine Verlängerung der Zuweisungsdauer erforderlich ist. 
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7.	 Anwendung eines alternativen Zuweisungsmechanismus (Art. 28 (1) lit. 

f) NC CAM) 

GAZ-SYSTEM und ONTRAS verzichten auf die Anwendung eines alternativen 

Zuweisungsmechanismus gemäß Art. 28 (1) lit. f) NC CAM. Beide Netzbetreiber haben 

sich gemeinsam dafür entschieden, das Standard-Auktionsverfahren für die Zuteilung 

neu zu schaffender Kapazität in der Jahresauktion 2021 anzuwenden. 

8.	 Anwendung eines Festpreisansatzes (Art. 28 (1) lit. g) NC CAM) 

GAZ-SYSTEM und ONTRAS verzichten auf die Anwendung des Festpreisansatzes gemäß 

Art. 28 (1) lit. g) NC CAM für die Vermarktung neu zu schaffender Kapazität in der 

Jahresauktion 2021. 
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9. Kontaktinformationen  

Operator Gazociągów Przesyłowych ONTRAS 

GAZ - SYSTEM S.A. Gastransport GmbH 

Marta Zapart – Choma René Döring / Uwe Thiveßen 

Gasmarktentwicklung Kapazitätsmanagement 

Telefon: Telefon: 

+48 22220 - 1505/1344 +49 341 27111 – 2771 / 2163 

Fax: Fax: 

-­ +49 341 27111 - 2870 

E-Mail: E-Mail: 

marta.zapart@gaz-system.pl rene.doering@ontras.com 

incremental@gaz-system.pl uwe.thivessen@ontras.com 
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Gültig ab: 5 Juli 2021 
Stand: 25. September 2020 

Ergänzende Geschäftsbedingungen der ONTRAS Gastransport GmbH für neu zu schaf-
fende Kapazitäten. 

Diese Ergänzenden Geschäftsbedingungen regeln zu den AGB der ONTRAS Gastransport 
GmbH („Fernleitungsnetzbetreiber“) in der Fassung vom [Datum der zur Auktion geltenden 
AGB-Version] (nachfolgend „AGB“) ergänzende sowie abweichende Bestimmungen für die 
Vermarktung von neu zu schaffenden Kapazitäten im Sinne des Art. 3 Ziffer 1 der Verordnung 
(EU) 2017/459 der Kommission vom 16. März 2017 zur Festlegung eines Netzkodex über 
Mechanismen für die Kapazitätszuweisung in Fernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 984/2013 (nachfolgend „NC CAM“). 

§ 1	 Allgemeines, Anwendungsbereich 

1.	 Der Fernleitungsnetzbetreiber hat auf der Grundlage einer Marktnachfrageanalyse die 
Projekte für neu zu schaffende Kapazität gemäß den Vorgaben der Art. 27 ff. NC CAM 
geplant und konsultiert. Die Bundesnetzagentur hat diese Projekte gemäß Art. 28 NC 
CAM genehmigt und die entsprechenden Beschlüsse veröffentlicht. Die neu zu schaf-
fenden Kapazitäten werden gemäß Art. 29 NC CAM zusammen mit der jeweils verfüg-
baren Kapazität („Bestandskapazität“) in der jährlichen Auktion für Jahreskapazität als 
gebündelte Standardprodukte im Rahmen abgestimmter Angebotslevel angeboten. 

2.	 Diese Ergänzenden Geschäftsbedingungen finden auf alle Ein- oder Ausspeiseverträge 
Anwendung, die neu zu schaffenden Kapazitäten enthalten. Sofern ein Ein- oder Aus-
speisevertrag sowohl neu zu schaffende Kapazität als auch Bestandskapazität enthält, 
finden diese Ergänzenden Geschäftsbedingungen ebenfalls auf diese Bestandskapazi-
tät Anwendung. 

3.	 Sofern in diesen Ergänzenden Geschäftsbedingungen keine ergänzenden und / oder zu 
den AGB abweichenden Regelungen getroffen werden, gelten im Übrigen für neu zu 
schaffenden Kapazitäten die AGB des Fernleitungsnetzbetreibers. 

§ 2	 Vertragsschluss 

1.	 Der Ein- oder Ausspeisevertrag hinsichtlich neu zu schaffenden Kapazitäten zwischen 
dem Transportkunden und dem Fernleitungsnetzbetreiber kommt mit der Zuteilung ge-
mäß § 1 Ziffer 2 AGB mit der Maßgabe zustande, dass die Zuteilung gemäß Art. 17 
Absatz 21 Satz 3 NC CAM für das Angebotslevel erfolgt, bei dem die größte Kapazitäts-
menge angeboten wird, bei der die Wirtschaftlichkeitsprüfung gemäß Art. 22 Absatz 3 
NC CAM zu einem positiven Ergebnis führte. 

2.	 Der Fernleitungsnetzbetreiber wird die Zuteilung gemäß Art. 11 Abs. 10 NC CAM be-
kannt geben. 

§ 3	 Entgelte 

1.	 Die Entgelte im Sinne des § 25 AGB sind die nach den regulatorischen Vorgaben zu-
künftig gebildeten oder von den Regulierungsbehörden zukünftig genehmigten Entgelte, 
sowie die sonstigen in § 25 Ziffer 1 der AGB genannten Entgelte bzw. Entgeltbestand-
teile, inklusive eines etwaigen Auktionsaufschlages, eines etwaigen Mindestaufschlages 
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Gültig ab: 5 Juli 2021 
Stand: 25. September 2020 

gem. Art. 33 Verordnung (EU)2017/460 der Kommission vom 16.03.2017 zur Festlegung 
eines Netzkodex über harmonisierte Fernleitungsentgeltstrukturen sowie etwaigen zu-
künftigen Umlagen, die im Leistungszeitraum des Ein- bzw. Ausspeisevertrages nach 
Maßgabe des auf der Internetseite des Fernleitungsnetzbetreibers veröffentlichten 
Preisblattes gelten werden. Der Leistungszeitraum ist dabei der Zeitraum, für den die 
vertraglichen Rechte und Pflichten des Fernleitungsnetzbetreibers und des Transport-
kunden gemäß § 3 und § 4 der AGB des Fernleitungsnetzbetreibers gelten. 

2.	 Im Rahmen der Auktion wird das zum Zeitpunkt dieser Auktion aktuelle, nach den regu-
latorischen Vorgaben gebildete spezifische Kapazitätsentgelt verwendet. Die Verwen-
dung des spezifischen Kapazitätsentgelts nach Satz 1 ist jedoch im Rahmen der Auktion 
keine Vereinbarung über das Kapazitätsentgelt im Leistungszeitraum des Ein- oder Aus-
speisevertrages und enthält keinen Hinweis auf die Höhe der für den Leistungszeitraum 
des Ein- oder Ausspeisevertrages tatsächlich vereinbarten und abzurechnenden Ent-
gelte nach Ziffer 1. Die spezifischen Kapazitätsentgelte werden jeweils für den Leis-
tungszeitraum des Ein- und Ausspeisevertrages vom 1.10. bis 31.12 eines jeweiligen 
Jahres und vom 1.1. bis 30.9. eines jeweiligen Jahres anhand der nach jeweils anwend-
baren regulatorischen Vorgaben zukünftig gebildeten oder von der Regulierungsbehörde 
genehmigten Entgelte vereinbart. Die Veröffentlichung neuer Entgelte beinhaltet daher 
keine Preisanpassung im Sinne des § 25 Ziffer 3 Satz 1 und Ziffer 4 AGB. Abweichend 
zu Satz 1 wird ein etwaiger Auktionsaufschlag mit Zuteilung im Rahmen der Auktion 
vereinbart. 

3.	 Abweichend von § 25 Abs. 4 AGB ist der Transportkunde berechtigt, den Ein- oder Aus-
speisevertrag nach der Veröffentlichung des gemäß Ziffer 1 gebildeten und vereinbarten 
spezifischen Kapazitätsentgelts , das für den jeweiligen Leistungszeitraum des Ein- oder 
Ausspeisevertrages wirksam ist, für den nachfolgenden Leistungszeitraum mit einer Frist 
von 10 Werktagen zum jeweiligen Beginn des nachfolgenden Leistungszeitraums zu 
kündigen, sofern das gemäß Ziffer 1 gebildete und vereinbarte spezifische Kapazitäts-
entgelt die für den Leistungszeitraum ausgewiesene Entgelthöchstgrenze gemäß An-
lage 1 dieser EGB übersteigt („Sonderkündigungsrecht“). Das Sonderkündigungsrecht 
gemäß Satz 1 besteht ausschließlich in Bezug auf den jeweiligen Leistungszeitraum des 
Ein- oder Ausspeisevertrages gemäß Ziffer 1, für den die veröffentlichten Entgelte gel-
ten. 

4.	 Der Transportkunde kann den jeweiligen Ein- oder Ausspeisevertrag bezogen auf den 
jeweils kündbaren Leistungszeitraum gemäß Ziffer 3 ganz oder der Höhe der Kapazi-
tätsbuchung nach teilweise kündigen. Eine teilweise Kündigung nach Satz 1 ist nur als 
einheitliche Verminderung der ursprünglich gebuchten Kapazität für den jeweiligen Leis-
tungszeitraum zulässig. 

§ 4	 Rechte und Pflichten des Fernleitungsnetzbetreibers und des Transportkunden 

1.	 Der Fernleitungsbetreiber wird die wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen ergreifen, um 

a.	 sicherzustellen, dass die dem Transportkunden zugeteilten neu zu schaffenden 
Kapazitäten rechtzeitig zum Leistungszeitraum des Ein- oder Ausspeisevertra-
ges verfügbar gemacht werden, und 

b.	 die Inbetriebnahme der Infrastruktur für die neu zu schaffenden Kapazitäten mit 
angrenzenden Netzbetreibern soweit erforderlich abzustimmen. 
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Gültig ab: 5 Juli 2021 
Stand: 25. September 2020 

2.	 Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Vertretbarkeit im Sinne der Ziffer 1 sind insbe-
sondere die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Auflagen, Nebenbe-
stimmungen und Hinweise der zuständigen Behörden, die regulatorischen Rahmenbe-
dingungen, sowie die üblichen, auf der Grundlage der Rechtsprechung entwickelten 
Grundsätze zu Entschädigungsleistungen für Eigentümer und Nutzungsberechtigte zu 
berücksichtigen. 

3.	 Sofern sich im Verlaufe desjenigen Netzausbaus, der im Verantwortungsbereich des 
Fernleitungsnetzbetreibers liegt, herausstellt, dass die neu zu schaffenden Kapazitäten 
an dem Kopplungspunkt nicht zum Beginn des Leistungszeitraums des Ein- oder Aus-
speisevertrages, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt bereitgestellt werden kön-
nen, reduzieren sich die gebuchten Ein- und Ausspeiseverträge gem. GasNZV § 18 an-
teilig auf den Teil der Bestandskapazität, sofern der betroffene Ein- oder Ausspeisever-
trag sowohl neu zu schaffende Kapazität als auch Bestandskapazität enthält. Unverzüg-
lich nachdem der Fernleitungsnetzbetreiber gesicherte Kenntnis über eine Verzögerung 
erlangt hat, wird er den Transportkunden in Textform informieren und mitteilen, wann die 
neu zu schaffenden Kapazitäten bereitgestellt werden können und in welchem Umfang 
die gebuchten Bestandskapazitäten zum Beginn des Leistungszeitraums des Ein- oder 
Ausspeisevertrages zur Verfügung stehen. Während der Verzögerung ruhen sowohl die 
Pflichten des Fernleitungsnetzbetreibers, neu zu schaffende Kapazitäten zur Verfügung 
zu stellen, als auch die Pflichten des Transportkunden, Entgelte für den von der Verzö-
gerung betroffenen Anteil des Ein- oder Ausspeisevertrags zu zahlen. Sofern die Verzö-
gerung vom Fernleitungsnetzbetreiber nicht zu vertreten ist, ist der Transportkunde ver-
pflichtet, frühestmöglich an den Auktionen teilzunehmen, um unmittelbar anschließend 
an die initiale Vermarktungsperiode gem. NC CAM Artikel 11 Abs. 3 Satz 2 der neu zu 
schaffenden Kapazitäten die Standardkapazitätsprodukte am betroffenen Kopplungs-
punkt zu buchen, wie sie dem Umfang und dem Zeitraum der von der Verzögerung be-
troffenen Ein- bzw. Ausspeiseverträgen entsprechen. Die Verpflichtung des Transport-
kunden gilt auch als erfüllt, wenn einem Dritten die neu zu schaffenden Kapazitäten zu-
gewiesen werden. Darüber hinausgehende Ansprüche der Parteien untereinander sind 
ausgeschlossen. 

4.	 Für den Fall, dass Kapazitäten an Kopplungspunkten, die dem jeweiligen Kopplungs-
punkt des Fernleitungsnetzbetreibers vor- bzw. nachgelagert sind, zum Beginn des ver-
einbarten Leistungszeitraums nicht zur Verfügung stehen, bleibt der Transportkunde zur 
Vertragserfüllung verpflichtet. Dies umfasst insbesondere die Zahlung der im Ein- oder 
Ausspeisevertrag vereinbarten Entgelte. Der Transportkunde ist in diesem Fall nicht be-
rechtigt, vom Ein- oder Ausspeisevertrag zurückzutreten oder diesen anderweitig zu be-
enden. Die vor- bzw. nachgelagerten Kapazitäten an Kopplungspunkten im Sinne dieser 
Ziffer 4 Satz 1 umfassen ebenfalls die Kapazitäten auf der anderen Seite des jeweiligen 
Kopplungspunktes, an dem gebündelt vermarktet wird. In diesem Fall gilt die Verpflich-
tung des Transportkunden zur Vertragserfüllung abweichend zu § 8 Ziffer 6 der AGB. 

5.	 In Bezug auf Ziffer 3 und Ziffer 4 gilt insbesondere, dass der Transportkunde nicht be-
rechtigt ist, sich auf § 313 BGB (Störung der Geschäftsgrundlage) bzw. § 314 BGB (Kün-
digung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund) oder § 31 Abs. 5 AGB (Aus-
setzung oder Anpassung von Vertragspflichten) zu berufen. 
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Gültig ab: 5 Juli 2021 
Stand: 25. September 2020 

Anlage 1: Entgelthöchstgrenze für das Sonderkündigungsrecht des Transportkunden 
gemäß § 3 Ziffer 3 der Ergänzenden Geschäftsbedingungen der ONTRAS Gastransport 
GmbH für neu zu schaffende Kapazitäten. 

Netzpunkt: GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS 
EIC: 21Z000000000456C 

Richtung: Einspeisung 
Kapazitätsart: FZK 

Anwendungszeitraum Entgelthöchstgrenze 
(spezifisches Kapazitätsentgelt) 

01.10.2026 – 30.09.2041 4,26 €/(kWh/h)/a 

4 



           

         

                                                            
    

   
     

     
   

   
     

   
 

 
 

      
     

     

 
 

 
 

  
  

    
 
  

  
 

    
    

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                 
                                                                                 
                                                                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               

 
  

 
 

 
  
 

  
    
 

         
          

           
           

     
      

          
          

   
   

  

a) Barwert der verbindlichen Zusagen der Netznutzer für den Abschluss von Kapazitätsverträgen 

(bitte in den Spalten C,F und G nur die gelb hinterlegten Felder befüllen, Werte in grauen Feldern in den Spalten C, F und G bitte löschen) (bitte in den Spalten L, N und O nur die gelb hinterlegten Felder befüllen, Werte in grauen Feldern in den Spalten L, N und O bitte löschen) Barwert bezogen auf das Jahr Barwert bezogen auf das Jahr 
2021 2021 

11.988.559,83 2.587.049,52 
Menge der verbindlich angefragten 
neu zu schaffenden Kapazität x = 

Ergebnis Menge der verfügbaren Kapazität, die 
gemeinsam mit der neu zu schaffenden 
Kapazität verbindlich angefragt wird 

x = 

Ergebnis Gesamtergebnis 

Jahr 

Menge der verbindlich angefragten 
neu zu schaffenden Kapazität in 
kWh/h/a x 

Referenzpreise in 
€/kWh/h/a 

Auktionsprämie 
in €/kWh/h/a 

Mindestaufschlag 
in €/kWh/h/a = 

Ergebnis in € 

Jahr 

Menge der verfügbaren Kapazität, die 
gemeinsam mit der neu zu schaffenden 
Kapazität verbindlich angefragt wird, in 
kWh/h/a 

x 

Auktionsprämie 
in €/kWh/h/a 

Mindestaufschlag 
in €/kWh/h/a = 

Ergebnis in € Gesamtergebni 
s in € 

Barwerte bezogen auf das Jahr 
der verbindlichen 
Kapazitätsanfrage in € 

Jahr Gesamkosten pro Jahr 
in € 

Barwerte bezogen auf das Jahr der 
verbindlichen Kapazitätsanfrage in € 

2019 0 x 3,7300 = 0,00 2019 x = 0 0,00 0,00 2019 - -
2020 0 x 3,7300 = 0,00 2020 x = 0 0,00 0,00 2020 - -
2021 0 x 3,7300 = 0,00 2021 x = 0 0,00 0,00 2021 - -
2022 0 x 3,7300 = 0,00 2022 x = 0 0,00 0,00 2022 - -
2023 0 x 3,7300 = 0,00 2023 x = 0 0,00 0,00 2023 1.284,23 1.179,39 
2024 0 x 3,7300 = 0,00 2024 x = 0 0,00 0,00 2024 6.321,14 5.563,12 
2025 0 x 3,7300 = 0,00 2025 x = 0 0,00 0,00 2025 27.853,01 23.491,08 
2026 123.375 x 3,7300 = 460.187,82 2026 724,75 x = 0 460.187,82 371.940,86 2026 182.800,73 147.746,33 
2027 493.499 x 3,7300 = 1.840.751,27 2027 2899 x = 0 1.840.751,27 1.425.744,28 2027 180.647,58 139.919,64 
2028 493.499 x 3,7300 = 1.840.751,27 2028 2899 x = 0 1.840.751,27 1.366.310,46 2028 178.494,44 132.488,74 
2029 493.499 x 3,7300 = 1.840.751,27 2029 2899 x = 0 1.840.751,27 1.309.354,20 2029 176.341,30 125.434,23 
2030 493.499 x 3,7300 = 1.840.751,27 2030 2899 x = 0 1.840.751,27 1.254.772,24 2030 174.188,16 118.737,64 
2031 493.499 x 3,7300 = 1.840.751,27 2031 2899 x = 0 1.840.751,27 1.202.465,59 2031 172.035,02 112.381,39 
2032 493.499 x 3,7300 = 1.840.751,27 2032 2899 x = 0 1.840.751,27 1.152.339,40 2032 169.881,88 106.348,74 
2033 493.499 x 3,7300 = 1.840.751,27 2033 2899 x = 0 1.840.751,27 1.104.302,78 2033 167.728,74 100.623,76 
2034 493.499 x 3,7300 = 1.840.751,27 2034 2899 x = 0 1.840.751,27 1.058.268,62 2034 165.575,60 95.191,27 
2035 493.499 x 3,7300 = 1.840.751,27 2035 2899 x = 0 1.840.751,27 1.014.153,45 2035 163.422,46 90.036,85 
2036 370.124 x 3,7300 = 1.380.563,45 2036 2174,25 x = 0 1.380.563,45 728.907,96 2036 161.269,32 85.146,75 
2037 0 x 3,7300 = 0,00 2037 x = 0 0,00 0,00 2037 159.116,18 80.507,88 
2038 0 x 3,7300 = 0,00 2038 x = 0 0,00 0,00 2038 156.963,03 76.107,81 
2039 0 x 3,7300 = 0,00 2039 x = 0 0,00 0,00 2039 154.809,89 71.934,68 
2040 0 x 3,7300 = 0,00 2040 x = 0 0,00 0,00 2040 152.656,75 67.977,21 
2041 0 x 3,7300 = 0,00 2041 x = 0 0,00 0,00 2041 150.503,61 64.224,69 
2042 0 x 3,7300 = 0,00 2042 x = 0 0,00 0,00 2042 148.350,47 60.666,90 
2043 0 x 3,7300 = 0,00 2043 x = 0 0,00 0,00 2043 146.197,33 57.294,12 
2044 0 x 3,7300 = 0,00 2044 x = 0 0,00 0,00 2044 144.044,19 54.097,11 
2045 0 x 3,7300 = 0,00 2045 x = 0 0,00 0,00 2045 141.891,05 51.067,09 
2046 0 x 3,7300 = 0,00 2046 x = 0 0,00 0,00 2046 139.737,91 48.195,68 
2047 0 x 3,7300 = 0,00 2047 x = 0 0,00 0,00 2047 137.584,77 45.474,92 
2048 0 x 3,7300 = 0,00 2048 x = 0 0,00 0,00 2048 135.431,63 42.897,25 
2049 0 x 3,7300 = 0,00 2049 x = 0 0,00 0,00 2049 133.278,48 40.455,46 
2050 0 x 3,7300 = 0,00 2050 x = 0 0,00 0,00 2050 131.125,34 38.142,71 
2051 0 x 3,7300 = 0,00 2051 x = 0 0,00 0,00 2051 128.972,20 35.952,47 
2052 0 x 3,7300 = 0,00 2052 x = 0 0,00 0,00 2052 126.819,06 33.878,56 
2053 0 x 3,7300 = 0,00 2053 x = 0 0,00 0,00 2053 124.665,92 31.915,08 
2054 0 x 3,7300 = 0,00 2054 x = 0 0,00 0,00 2054 122.512,78 30.056,42 
2055 0 x 3,7300 = 0,00 2055 x = 0 0,00 0,00 2055 120.359,64 28.297,27 
2056 0 x 3,7300 = 0,00 2056 x = 0 0,00 0,00 2056 118.206,50 26.632,55 
2057 0 x 3,7300 = 0,00 2057 x = 0 0,00 0,00 2057 116.053,36 25.057,45 
2058 0 x 3,7300 = 0,00 2058 x = 0 0,00 0,00 2058 113.900,22 23.567,39 
2059 0 x 3,7300 = 0,00 2059 x = 0 0,00 0,00 2059 111.747,08 22.158,01 
2060 0 x 3,7300 = 0,00 2060 x = 0 0,00 0,00 2060 109.593,93 20.825,19 
2061 0 x 3,7300 = 0,00 2061 x = 0 0,00 0,00 2061 107.440,79 19.564,98 
2062 0 x 3,7300 = 0,00 2062 x = 0 0,00 0,00 2062 105.287,65 18.373,65 
2063 0 x 3,7300 = 0,00 2063 x = 0 0,00 0,00 2063 103.134,51 17.247,64 
2064 0 x 3,7300 = 0,00 2064 x = 0 0,00 0,00 2064 100.981,37 16.183,58 
2065 0 x 3,7300 = 0,00 2065 x = 0 0,00 0,00 2065 98.828,23 15.178,27 
2066 0 x 3,7300 = 0,00 2066 x = 0 0,00 0,00 2066 96.675,09 14.228,64 
2067 0 x 3,7300 = 0,00 2067 x = 0 0,00 0,00 2067 94.521,95 13.331,82 
2068 0 x 3,7300 = 0,00 2068 x = 0 0,00 0,00 2068 92.368,81 12.485,04 
2069 0 x 3,7300 = 0,00 2069 x = 0 0,00 0,00 2069 90.215,67 11.685,69 
2070 0 x 3,7300 = 0,00 2070 x = 0 0,00 0,00 2070 88.062,53 10.931,28 
2071 0 x 3,7300 = 0,00 2071 x = 0 0,00 0,00 2071 85.909,38 10.219,47 
2072 0 x 3,7300 = 0,00 2072 x = 0 0,00 0,00 2072 83.756,24 9.548,01 
2073 0 x 3,7300 = 0,00 2073 x = 0 0,00 0,00 2073 81.603,10 8.914,77 
2074 0 x 3,7300 = 0,00 2074 x = 0 0,00 0,00 2074 79.449,96 8.317,73 
2075 0 x 3,7300 = 0,00 2075 x = 0 0,00 0,00 2075 77.296,82 7.754,97 
2076 0 x 3,7300 = 0,00 2076 x = 0 0,00 0,00 2076 75.143,68 7.224,69 
2077 0 x 3,7300 = 0,00 2077 x = 0 0,00 0,00 2077 72.990,54 6.725,13 
2078 0 x 3,7300 = 0,00 2078 x = 0 0,00 0,00 2078 70.837,40 6.254,67 
2079 0 x 3,7300 = 0,00 2079 x = 0 0,00 0,00 2079 68.684,26 5.811,75 
2080 0 x 3,7300 = 0,00 2080 x = 0 0,00 0,00 2080 66.531,12 5.394,89 
2081 0 x 3,7300 = 0,00 2081 x = 0 0,00 0,00 2081 0,00 0,00 
2082 0 x 3,7300 = 0,00 2082 x = 0 0,00 0,00 2082 0,00 0,00 
2083 0 x 3,7300 = 0,00 2083 x = 0 0,00 0,00 2083 0,00 0,00 
2084 0 x 3,7300 = 0,00 2084 x = 0 0,00 0,00 2084 0,00 0,00 
2085 0 x 3,7300 = 0,00 2085 x = 0 0,00 0,00 2085 0,00 0,00 
2086 0 x 3,7300 = 0,00 2086 x = 0 0,00 0,00 2086 0,00 0,00 
2087 0 x 3,7300 = 0,00 2087 x = 0 0,00 0,00 2087 0,00 0,00 
2088 0 x 3,7300 = 0,00 2088 x = 0 0,00 0,00 2088 0,00 0,00 
2089 0 x 3,7300 = 0,00 2089 x = 0 0,00 0,00 2089 0,00 0,00 
2090 0 x 3,7300 = 0,00 2090 x = 0 0,00 0,00 2090 0,00 0,00 
2091 0 x 3,7300 = 0,00 2091 x = 0 0,00 0,00 2091 0,00 0,00 
2092 0 x 3,7300 = 0,00 2092 x = 0 0,00 0,00 2092 0,00 0,00 
2093 0 x 3,7300 = 0,00 2093 x = 0 0,00 0,00 2093 0,00 0,00 
2094 0 x 3,7300 = 0,00 2094 x = 0 0,00 0,00 2094 0,00 0,00 
2095 0 x 3,7300 = 0,00 2095 x = 0 0,00 0,00 2095 0,00 0,00 
2096 0 x 3,7300 = 0,00 2096 x = 0 0,00 0,00 2096 0,00 0,00 
2097 0 x 3,7300 = 0,00 2097 x = 0 0,00 0,00 2097 0,00 0,00 
2098 0 x 3,7300 = 0,00 2098 x = 0 0,00 0,00 2098 0,00 0,00 
2099 0 x 3,7300 = 0,00 2099 x = 0 0,00 0,00 2099 0,00 0,00 
2100 0 x 3,7300 = 0,00 2100 x = 0 0,00 0,00 2100 0,00 0,00 
2101 0 x 3,7300 = 0,00 2101 x = 0 0,00 0,00 2101 0,00 0,00 
2102 0 x 3,7300 = 0,00 2102 x = 0 0,00 0,00 2102 0,00 0,00 
2103 0 x 3,7300 = 0,00 2103 x = 0 0,00 0,00 2103 0,00 0,00 

b) Barwert der geschätzten Erhöhung der zulässigen Erlöse des Fernleitungsnetzbetreibers in 
Verbindung mit der im jeweiligen Angebotslevel enthaltenen neu zu schaffenden verfügbaren 
Kapazität 

i) Summe der jeweiligen geschätzten Referenzpreise und eines möglichen Auktionsaufschlags und eines möglichen 
obligatorischen Mindestaufschlags, multipliziert mit der Menge der verbindlich angefragten neu zu schaffenden Kapazität. 

Summe der geschätzten Referenzpreise und eines 
möglichen Auktionsaufschlags und eines obligatorischen 
Mindestaufschlags 

ii) Summe eines möglichen Auktionsaufschlags und eines möglichen obligatorischen Mindestaufschlags, multipliziert mit der 
Menge der verfügbaren Kapazität, die gemeinsam mit der neu zuschaffende Kapazität verbindlich angefragt wird. 

Summe eines möglichen 
Auktionsaufschlags und eines 
möglichen obligatorischen 
Mindestaufschlags 

c) f-Faktor 

f-Faktor 

0,64 
Wert aus 
Tabellenblatt f-
Faktor als 
Vorschlag 
übernehmen 
oder eigenen 
Wert eintragen. 
Gewählter Wert 
ist in jedem Fall 
zu begründen 

Ergebnis: b) x c) 

Ergebnis 

1.655.711,69 

Wirtschaftlichkeitsprüfung 
bestanden? 

Bestanden? 

JA 



                                                     

                                                                                                                                                    
 
 

 

 

 
 

   
 

 
 

Vorschlag f - Faktor 

(bitte in den Spalten C und F nur die gelb und rot hinterlegten Felder befüllen, Werte in grauen Feldern in den Spalten C und F müssen Null sein) (bitte in den Spalten L und N nur die gelb hinterlegten Felder befüllen, Werte in grauen Feldern in den Spalten L und N müssen Null sein) Barwert bezogen auf das  Jahr 
2021 2021 2021 2021 

Erläuterung: Die Einnahmen nach dem Zeitraum der verb. Kap.anfrage sind gelb, die Einnahmen aus der zurückgehaltenen Kapazität rot hinterlegt. 
6.819.752,67 11.988.559,83 6.819.752,67 18.808.312,51 

Menge der vorauss. vermarkteten 
neu geschaffenen Kap. nach dem 
Zeitraum der verb. Kap.anfrage 
bzw. aus der zurückgehaltenen 
Kapazität 

x = 

Ergebnis Menge der voraussichtlich vermarkteten 
Bestandskapazität  nach dem Zeitraum der 
verb. Kap.anfrage x 

Möglicher 
Auktionsaufschla 
g = 

Ergebnis Gesamterge 
bnis 

Jahr 

Menge der vorauss. vermarkteten 
neu geschaffenen Kapazität in 
kWh/h/a 

x 
Referenzpreise in 
€/kWh/h/a 

Auktionsprämie 
in €/kWh/h/a 

Mindestaufschlag in 
€/kWh/h/a = 

Ergebnis in € 

Jahr 

Menge der voraussichtlich vermarkteten 
Bestandskapazität in kWh/h/a x 

Auktionsprämie 
in €/kWh/h/a 

Mindestaufschlag 
in €/kWh/h/a = 

Ergebnis in € Gesamterge 
bnis in € 

Barwerte bezogen auf das Jahr 
der verbindlichen 
Kapazitätsanfrage in € 

=> Vorschlag f-Faktor aus Art. 23 NC 
CAM (1) a),  c) und d) : 0,64 

2019 0 x 3,7300 = 0,00 2019 x = 0 0,00 0,00 
2020 0 x 3,7300 = 0,00 2020 x = 0 0,00 0,00 
2021 0 x 3,7300 = 0,00 2021 x = 0 0,00 0,00 
2022 0 x 3,7300 = 0,00 2022 x = 0 0,00 0,00 
2023 0 x 3,7300 = 0,00 2023 x = 0 0,00 0,00 
2024 0 x 3,7300 = 0,00 2024 x = 0 0,00 0,00 
2025 0 x 3,7300 = 0,00 2025 x = 0 0,00 0,00 
2026 30.663 x 3,7300 = 114.371,13 2026 x = 0 114.371,13 92.438,98 Anpassungsfaktor für Art. 23 NC CAM (1) b): 1 
2027 122.650 x 3,7300 = 457.484,50 2027 x = 0 457.484,50 354.342,23 Erläuterung: Ist vom Netzbetreiber abzuschätzen und zu begründen. 
2028 122.650 x 3,7300 = 457.484,50 2028 x = 0 457.484,50 339.571,06 
2029 122.650 x 3,7300 = 457.484,50 2029 x = 0 457.484,50 325.415,64 Vorschlag für den f- Faktor 0,64 
2030 122.650 x 3,7300 = 457.484,50 2030 x = 0 457.484,50 311.850,31 
2031 122.650 x 3,7300 = 457.484,50 2031 x = 0 457.484,50 298.850,46 
2032 122.650 x 3,7300 = 457.484,50 2032 x = 0 457.484,50 286.392,53 
2033 122.650 x 3,7300 = 457.484,50 2033 x = 0 457.484,50 274.453,92 
2034 122.650 x 3,7300 = 457.484,50 2034 x = 0 457.484,50 263.012,99 
2035 122.650 x 3,7300 = 457.484,50 2035 x = 0 457.484,50 252.048,98 
2036 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2036 x = 0 373.000,00 196.936,02 
2037 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2037 x = 0 373.000,00 188.726,51 
2038 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2038 x = 0 373.000,00 180.859,22 
2039 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2039 x = 0 373.000,00 173.319,89 
2040 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2040 x = 0 373.000,00 166.094,85 
2041 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2041 x = 0 373.000,00 159.170,99 
2042 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2042 x = 0 373.000,00 152.535,76 
2043 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2043 x = 0 373.000,00 146.177,13 
2044 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2044 x = 0 373.000,00 140.083,57 
2045 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2045 x = 0 373.000,00 134.244,02 
2046 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2046 x = 0 373.000,00 128.647,90 
2047 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2047 x = 0 373.000,00 123.285,06 
2048 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2048 x = 0 373.000,00 118.145,78 
2049 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2049 x = 0 373.000,00 113.220,73 
2050 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2050 x = 0 373.000,00 108.500,99 
2051 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2051 x = 0 373.000,00 103.978,00 
2052 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2052 x = 0 373.000,00 99.643,56 
2053 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2053 x = 0 373.000,00 95.489,80 
2054 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2054 x = 0 373.000,00 91.509,20 
2055 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2055 x = 0 373.000,00 87.694,53 
2056 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2056 x = 0 373.000,00 84.038,88 
2057 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2057 x = 0 373.000,00 80.535,62 
2058 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2058 x = 0 373.000,00 77.178,40 
2059 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2059 x = 0 373.000,00 73.961,13 
2060 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2060 x = 0 373.000,00 70.877,97 
2061 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2061 x = 0 373.000,00 67.923,34 
2062 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2062 x = 0 373.000,00 65.091,87 
2063 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2063 x = 0 373.000,00 62.378,44 
2064 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2064 x = 0 373.000,00 59.778,12 
2065 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2065 x = 0 373.000,00 57.286,20 
2066 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2066 x = 0 373.000,00 54.898,16 
2067 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2067 x = 0 373.000,00 52.609,67 
2068 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2068 x = 0 373.000,00 50.416,57 
2069 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2069 x = 0 373.000,00 48.314,90 
2070 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2070 x = 0 373.000,00 46.300,83 
2071 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2071 x = 0 373.000,00 44.370,73 
2072 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2072 x = 0 373.000,00 42.521,08 
2073 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2073 x = 0 373.000,00 40.748,54 
2074 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2074 x = 0 373.000,00 39.049,89 
2075 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2075 x = 0 373.000,00 37.422,05 
2076 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2076 x = 0 373.000,00 35.862,07 
2077 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2077 x = 0 373.000,00 34.367,12 
2078 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2078 x = 0 373.000,00 32.934,48 
2079 100.000 x 3,7300 = 373.000,00 2079 x = 0 373.000,00 31.561,57 
2080 75.000 x 3,7300 = 279.750,00 2080 x = 0 279.750,00 22.684,42 
2081 0 x 3,7300 = 0,00 2081 x = 0 0,00 0,00 
2082 0 x 3,7300 = 0,00 2082 x = 0 0,00 0,00 
2083 0 x 3,7300 = 0,00 2083 x = 0 0,00 0,00 
2084 0 x 3,7300 = 0,00 2084 x = 0 0,00 0,00 
2085 0 x 3,7300 = 0,00 2085 x = 0 0,00 0,00 
2086 0 x 3,7300 = 0,00 2086 x = 0 0,00 0,00 
2087 0 x 3,7300 = 0,00 2087 x = 0 0,00 0,00 
2088 0 x 3,7300 = 0,00 2088 x = 0 0,00 0,00 
2089 0 x 3,7300 = 0,00 2089 x = 0 0,00 0,00 
2090 0 x 3,7300 = 0,00 2090 x = 0 0,00 0,00 
2091 0 x 3,7300 = 0,00 2091 x = 0 0,00 0,00 
2092 0 x 3,7300 = 0,00 2092 x = 0 0,00 0,00 
2093 0 x 3,7300 = 0,00 2093 x = 0 0,00 0,00 
2094 0 x 3,7300 = 0,00 2094 x = 0 0,00 0,00 
2095 0 x 3,7300 = 0,00 2095 x = 0 0,00 0,00 
2096 0 x 3,7300 = 0,00 2096 x = 0 0,00 0,00 
2097 0 x 3,7300 = 0,00 2097 x = 0 0,00 0,00 
2098 0 x 3,7300 = 0,00 2098 x = 0 0,00 0,00 
2099 0 x 3,7300 = 0,00 2099 x = 0 0,00 0,00 
2100 0 x 3,7300 = 0,00 2100 x = 0 0,00 0,00 
2101 0 x 3,7300 = 0,00 2101 x = 0 0,00 0,00 
2102 0 x 3,7300 = 0,00 2102 x = 0 0,00 0,00 
2103 0 x 3,7300 = 0,00 2103 x = 0 0,00 0,00 

Ergebnis Vorschlag für f- Faktor aus a), c) und d): Barwert aus Entgelten aus verbindlichen Kapazitätsanfragen/ Summe der Barwerte aus 
verbindlichen Kapazitätsanfragen und dem Barwert der Erlöse nach dem Zeitraum der verbindlichen Kapazitätsanfragen und dem Barwert 
der Einnahmen aus der zurückgehaltenen Kapazität 

Vorschlag zur Bestimmung des f-Faktors aus Art. 23 (1) NC CAM 

ii) Einnahmen aus  Auktionserlösen für Betandskapazitäten, die mit der neu zu schaffenden Kapazität verbindlich angefragt 
wurden,  nach dem Zeitraum der verbindlichen Kapazitätsanfrage Barwert insgesamt bezogen auf 

das Jahr 

Summe der geschätzten Refenzpreise und eines 
möglichen Auktionsaufschlags 

Barwert aus Entgelten aus verbindlichen 
Kapazitätsanfragen bezogen auf das Jahr 

Barwert aus späteren Entgelten und der 
zurückgehaltenen Kapazität  bezogen auf das 

i) Einnahmen aus neu zu schaffender Kapazität nach dem Zeitraum der verbindlichen Kapazitätsanfragen und Einnahmen aus den neu zu 
schaffenden Kapazitäten, die zurückgehalten wurden 
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